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Unsere Hauptversammlung 2024 

Am 4. März 2024 startete das Jahr mit unserer 

Hauptversammlung.  Insgesamt waren nur         

27 Teilnehmer anwesend. Neben den 

allgemeinen Punkten wie u. a. Begrüßung, 

Rechenschaftsberichte waren nicht nur einige 

Mitglieder zu ehren, sondern es war auch 

wieder die Wahl eines Kassenprüfers auf der 

Tagesordnung. 

Zu Beginn wurde unseren im Jahr 2023 

verstorbenen Mitgliedern Marc Skerra, Uwe 

Bartelt, Günter Hömske, Hans Dietrich Seedorf 

und Ludwig Wätjen gedacht. Anschließend 

folgten die Rechenschaftsberichte des 

Vorstandes sowie der Kassenbericht. Unter dem 

Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ konnten 

leider nur Gerd Frank, Ralf Schwarz und 
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Horst Ewald für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt 

werden. Weitere 7 zu ehrende Mitglieder 

konnten nicht an der Versammlung teilnehmen. 

Als neuer 2. Kassenprüfer wurde Reiner Schmidt 

gewählt. 

Nachdem die abschließenden Punkte 

„Veranstaltungen und Termine“ sowie 

„Verschiedenes“ durchgegangen wurden 

konnte die Hauptversammlung noch vor 21 Uhr 

beendet werden. 

Es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr mehr 

Mitglieder an der Hauptversammlung 

teilnehmen. 

 

M. Henke 
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Elektronische Digitalwaage 
bis 40 kg – inklusive Batterien           nur  14,95 € 

BALZER 
Angelschirm / Ø 2,50 m 

nur  59,95 € 

DAIWA-Angelrolle 
NINJA LT1000 

statt 69,00 €  nur  54,95 € 

Zebco Angelmesser 
rostfrei  - 13 cm      nur  12,95 € 

BALZER – Elektronischer Bissanzeiger 
Ton- und Lautstärkeregelung / Spritzwassergeschützt 

Batteriebetrieben (9-Volt-Blockbatterie)  nur  16,95 € 

DAIWA – NINJA – Spoonrute 
1,90 m / 1 – 9 gr Wurfgewicht 

statt  64,00 €     nur  49,95 € 

BALZER 
Rolle Alegra React  
4180 UL /  0,16er / 140 m 

statt  47,95 €   nur  34,95 € 

CORMORAN 
Freilaufrolle 

Black Master – BR PIF 4000 
7 Kugellager 

statt  70,90 €   nur  49,95 € 

 

Angeln  &  Jagen 
Das Fachgeschäft für Angler – Jäger – Sportschützen 

27711 OHZ, Schwaneweder Str. 5 – Tel.: 04791- 59399 
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Vereinsbeitrag als SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 

 

Jedes Jahr wird im ersten Quartal die Zahlung des Jahresbeitrages fällig. 

Bei einem erteilten SEPA-Lastschriftmandat ist es dem Verein möglich, 

den fälligen Beitrag vom Konto des Vereinsmitgliedes Ende Februar / 

Anfang März eines Jahres abzubuchen. Dieses Lastschriftverfahren ist 

für den Verein wie auch für das Mitglied der einfache Weg zur Bezahlung 

des Beitrages. 
 

Anders verhält es sich bei Mitgliedern die keine Einzugsermächtigung 

erteilt haben. Dies sind dann die „Barzahler“. Diese müssen den Beitrag 
bis spätestens Ende März auf das Konto des Vereines überweisen.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Barzahlung bei einem der Termine für 

die Ausgabe der neuen Erlaubnisscheine. Zahlt man dann bar, so ist ein 

Aufschlag von 5 € zu bezahlen. 
 

Leider kommt es häufig vor, dass die „Barzahler“ den Beitrag nicht 
fristgerecht entrichten und dann vom Verein an die ausstehende 

Zahlung erinnert werden müssen. Auch bei der Zahlungserinnerung 

wird ein Aufschlag von 5 € fällig.  
Um diesen Mehraufwand für den Verein wie auch für das Mitglied zu 

vermeiden ist die Einzugsermächtigung die bessere Alternative. 

Daher an dieser Stelle noch einmal der Appell an alle 

„Barzahler“, dem Verein eine Einzugsermächtigung zu 

erteilen.  

Das Formular ist auf der Internetseite des Vereines unter der Rubrik 

„Links & Download“ zu finden. 

 
 

M. H.  

 

 

6 



Erinnerung für Barzahler 

Im ersten Quartal eines Jahres werden die Mitgliedsbeiträge für unseren 

Verein fällig. Bei Vorlage einer Einzugsermächtigung wird der Beitrag 

automatisch Ende Februar/ Anfang März durch den Verein vom 

angegebenen Konto des Vereinsmitgliedes abgebucht. Mitglieder die 

ihren Beitrag allerdings in bar bezahlen, haben diesen spätestens bei 

Abholung der neuen Erlaubnisscheine zu entrichten. Viel besser ist 

jedoch eine zeitgerechte Überweisung auf unser Vereinskonto bei der 

Sparkasse Rotenburg Osterholz (IBAN: DE75 2415 1235 0018 2407 88 /  

BIC: BRLADE21ROB) bis Anfang März. 

Die Beitragshöhe beträgt 

• für Erwachsene Männer (aktive Mitglieder)  80,- € 

• für Erwachsene Frauen (aktive Mitglieder)  70,- € 

• für Jugendliche (aktive Mitglieder) bis 17 Jahre  35,- € 

• für alle PASSIVEN Mitglieder    15,- € 

Im zurückliegenden Jahr 2023 kam es bei Mitgliedern mit 

Einzugsermächtigung allerdings auch zu Rücklastschriften, da die 

Abbuchung durch den Verein nicht bei der jeweiligen Bank eingelöst 

wurde. Auch bei den Barzahlern kam es bei einer nicht unerheblichen 

Anzahl zu verspäteten Beitragszahlungen bzw. sogar zu Ausfällen der 

Beiträge.  

Daher an dieser Stelle der eindringliche Hinweis, die fälligen Beiträge zu 

entrichten, da ansonsten der Ausschluss aus dem Verein erfolgt, wenn 

trotz Erinnerungs-/ Mahnschreiben der Beitrag nicht bezahlt wird. 

 

Auch sei noch einmal klargestellt, dass der Vereinsbeitrag auch bei Nicht-

abholung der aktuellen Erlaubnispapiere zu bezahlen ist. 

 

M. Henke 
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Teilnehmer beim Fischerlehrgang erfolgreich 

Im Zeitraum vom 25. September bis 27. November 2023 hat unser 

Verein wieder einen Lehrgang zur Fischerprüfung für interessierte 

Angler angeboten. 

Der Lehrgang wurde im „Skipper-Treff“ in Osterholz-Scharmbeck 

durchgeführt. 

Unser Schulungsleiter Gerhard Schmidt vermittelte den 

Teilnehmern das Wissen über die Themengebiete 

• Allgemeine Fischkunde 

• Spezielle Fischkunde 

• Gewässerkunde 

• Fischfang und Gerätekunde 

• Natur-, Tier- und Umweltschutz 

• Fischereirecht 

Die Schulungstage fanden hauptsächlich Montagabend in der Zeit 

von 18:00 bis 21:00 Uhr sowie vereinzelt am Samstagvormittag in 

der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr statt. 

Bei der Prüfung am 27. November 2023 mussten die 

Lehrgangsteilnehmer dann das angeeignete Wissen in der 

theoretischen und praktischen Prüfung unter Beweis stellen. 

Von insgesamt 32 Teilnehmern haben 30 die Prüfung bestanden 

und konnten ihren Fischerprüfungs-Nachweis in Empfang 

nehmen.  

 

M. H.  
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Fischzucht Deelbrügge 

Seenfischerei Flögeln 

 
Verkauf von Gartenteichfischen, Besatzfische, 

Speisefische und Räucherfisch 

M. Gischewski, 27616 Beverstedt 

Tel.: 04747 – 1714  oder  04745 – 7720 

Handy: 0171 – 1913721 /  Fax: 04747 - 931628 
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Hinweis zum Ausfüllen der Fangkarte 
 

Eine Bitte an alle aktiven Vereinsmitglieder !! 

Nach Auswertung abgegebener Fangkarten mussten wir leider 

bei einigen Mitgliedern wieder ein Versäumnis beim Ausfüllen 

feststellen. 
 

Es fehlte u. a. bei Fangeinträgen an den Heilshorner Teichen 

die Ergänzung der entsprechenden Teichnummer  oder es 

war gar kein Eintrag des Gewässers vorhanden.  
 

Aber auch die Eintragungen selbst sollten in jedem Fall leserlich 

und vollständig sein, damit eine Auswertung möglich ist.  
 

Deshalb noch einmal der eindringliche Hinweis: 
 

Bei Fängen an den „Heilshorner Teichen“ ist 

zusätzlich zum Kennbuchstaben „HT“  auch die 

Nummer des Teiches  in der Fangkarte 

einzutragen (z. B. „HT 4“ ) .   
 
Nur durch vollständige Angaben kann eine korrekte 

Fangauswertung durchgeführt werden.  
 

Deshalb haltet Euch beim Ausfüllen der Fangkarten an die 

entsprechenden Vorgaben (s. nachstehendes Muster).  
 

M. H.  
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ein- 

tragen 

Eintrag, wenn ein bereits toter Fisch aus dem 

Gewässer entfernt und vergraben wurde. 



Erlaubnisscheine für 2024 per Post 
 

Zu Beginn der Angelsaison wurden wieder die neuen 

Erlaubnisscheine ausgegeben. Wer die 

Ausgabetermine am 23. März und 7. April 2024 

verpasst hat, der kann seinen neuen Erlaubnisschein 

auf dem Postweg anfordern.  
 

Dabei ist wie folgt zu verfahren: 
 

Das Vereinsmitglied sendet die  

alte Fangkarte  mit  einem  ausreichend 

frankierten Rückumschlag (100 Cent) 

an unsere Vereinsgeschäftsstelle  ( Hinter dem 

Hafen 1, 27711 Osterholz-Scharmbeck ). 
(Hinweis: ab DIN-A5-Briefumschlag 1,60 € Porto) 
 

Sofern der Beitrag bereits bezahlt wurde, erhält 

man dann nach wenigen Tagen die neuen Papiere 

per Brief. 
 

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

keine Ausgabe von Erlaubnisscheinen außerhalb der 

vorgenannten Möglichkeit erfolgt.  
 

 
M. Henke 
2.Vorsitzender 
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  Gerhard Schmidt 
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Kleinanzeigen leicht gemacht und kostenlos !!! 

In unserer Vereinszeitung haben alle Vereinsmitglieder die Möglichkeit 

private Kleinanzeigen aufzugeben. Diese Anzeigen werden kostenlos in 

einer Ausgabe unseres „Angelhaken“ veröffentlicht. Hierbei ist es egal, 

ob jemand etwas sucht oder zu verkaufen hat. 

Wer also diese Möglichkeit nutzen möchte, der schicke seine Anzeige an 

unsere Geschäftsstelle 

  SAV Pennigbüttel e. V. 

  H. Ewald 

  Hinter dem Hafen 1 

  27711 Osterholz-Scharmbeck 

Auch handschriftlich erstellte Vorlagen werden angenommen. 

Annahmeschluss für die nächste Vereinszeitung ist 

Montag, der  30. September 2024 
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Umzugsmeldung  an den Verein !! 
 
Einige Postsendungen kamen auch im vergangenen Jahr 
als unzustellbar wieder an den Verein zurück. Die 
betroffenen Vereinsmitglieder hatten ihre neue Anschrift 
nicht mitgeteilt. 
So kommt es dann dazu, dass auch die neuen 
Vereinsinformationen das Mitglied nicht erreichen. 
In einigen Fällen ist mit einem Umzug auch ein Wechsel 
der Bankverbindung verknüpft. Bei einer dem Verein 
erteilten Einzugsermächtigung lassen sich zusätzliche 
Kosten vermeiden, wenn auch in diesem Fall der Verein 
rechtzeitig informiert wird. 
Doch hat die Nichterreichbarkeit von Vereinsmitgliedern 
auch noch andere Auswirkungen. 
So kommt es vor, dass am Anfang des Jahres ein Umzug 
oder der Wechsel der Bankverbindung erfolgt, aber der 
Jahresbeitrag noch nicht bezahlt wurde.  
Wenn dann die Erinnerungsschreiben zur Zahlung 
des Vereinsbeitrages das Vereinsmitglied nicht 
erreichen können und dem Verein auch keine 
Mitteilung vorliegt, dann führt dies letztendlich zum 
Ausschluss aus dem Verein. 
 
Damit es aber gar nicht soweit kommt, noch einmal die 
Bitte an alle Vereinsmitglieder, bei Umzug oder 
Änderung der Bankverbindung eine entsprechende 
Mitteilung an den Verein zu senden.  
 
M. Henke 

2. Vorsitzender 
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Umzug ?   Neue Anschrift ? 
Wenn ja, dann bitte ausfüllen und einsenden an: 

SAV Pennigbüttel e. V. 
H. Ewald 

Hinter dem Hafen 1 
27711 Osterholz-Scharmbeck 

 
 

Vor-/Nachname: _____________________________________ 
 
Mitgl.-Nr.: __________________________________________ 
 
Alte Anschrift: _______________________________________ 
 
    _______________________________________ 

 

 

N e u e   Anschrift:  
 
Straße/ Haus-Nr.: _______________________________ 
 
PLZ / Wohnort: _________________________________ 
 
Telefon: ______________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: _________________________________ 
 
 
Neues Konto?              Ja                      Nein     
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